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§ 19
Staatsgefährdende Propaganda und Hetze

(1) W er
1. den Faschism us oder M ilitarism us verherrlicht 

oder p ropag iert oder gegen andere Völker oder 
Rassen hetzt,

2. gegen die A rbeiter-und-Bauern-M acht hetzt, 
gegen ihre Organe, gegen gesellschaftliche 
O rganisationen oder gegen einen B ürger we
gen seiner staatlichen oder gesellschaftlichen 
T ätigkeit oder seiner Zugehörigkeit zu einer 
staatlichen E inrichtung oder gesellschaftlichen 
O rganisation hetzt, Tätlichkeiten begeht oder 
sie m it G ew alttätigkeiten bedroht,

w ird m it Gefängnis nicht un te r drei M onaten bestra ft. 
D er Versuch ist s trafbar.
(2) Ebenso w ird bestra ft, w er Schriften oder andere 
G egenstände m it einem derartigen  Inhalt herste llt oder 
m it dem Ziele der H etze einführt oder verbreitet.
(3) In  schweren Fällen, insbesondere, wenn die T at 
im  A ufträge der in § 14 genannten Stellen oder P er
sonen oder wenn sie planm äßig  begangen wird, is t auf 
Zuchthaus zu erkennen.
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Planm äßiges Handeln i. S. des § 19 Abs. 3 StEG liegt 
vor, wenn der T äter un ter seinen Kollegen H etznach
richten westlicher Rundfunkstationen verbreitet hat, 
die er vorher m it diesem vorbedachten konkreten  Ziel 
abgehört hatte .

A u s  d e n  G r ü n d e n :

D er A ngeklagte h a t zur Zeit der konterrevolutionären 
E reignisse in U ngarn  etw a drei Wochen lang die dar
über in der N acht von westlichen H etzsendern verbrei
te ten  verleum derischen und entstellten Meldungen ab
gehört und täglich m orgens an seine Arbeitskollegen 
w eiterverbreitet. Diese V erbreitung von H etznachrich
ten  h a t er ständig  fortgesetzt, obwohl er von den Zeu
gen M. und H. über die w ahren H intergründe der 
K onterrevolution au fgek lärt und m ehrfach aufgefordert 
worden war, die V erbreitung der H etznachrichten zu 
unterlassen.
M it der vorsätzlichen V erbreitung dieser Hetzm eldun
gen h a t er selbst H etze gegen das ungarische Volk ge
trieben und gleichzeitig die in U ngarn  wütende faschi
stische K onterrevolution verherrlicht. Dieses V erhalten 
des A ngeklagten erfü llt den Tatbestand des § 19 Abs. 1 
Ziff. 1 StEG. Es ist aber auch als ein schw erer Fall 
i. S. des § 19 Abs. 1 Ziff. 1, Abs. 3 StEG zu beurteilen, 
denn der A ngeklagte h a t entgegen der Auffassung der 
V erteidigung planm äßig  gehandelt. Die P lanm äßigkeit 
is t keine besondere, neben V orsatz und F ahrlässigkeit 
bestehende Schuldform, noch ist sie etw a eine beson
dere F orm  des Vorsatzes, sie m uß aber vom V orsatz 
des T äters m it um faßt, also von ihm gew ußt und ge
wollt sein. E in planm äßig  fahrlässiges H andeln kann

es n icht geben, weil im F alle der F ahrlässigkeit der 
T äter nicht zielstrebig ein Verbrechen begehen will.
So wie die Schuld des T äters sich in der begangenen 
T at objektiviert, also — um gekehrt ausgedrückt — das 
objektive Geschehen Aufschluß über das Bewußtsein 
und den Willen des T äters gibt, so werden auch be
züglich der P lanm äßigkeit einer H andlung entscheidende 
Schlußfolgerungen aus den objektiven Feststellungen 
über den V erlauf und Inhalt der T at gezogen.
Im  vorliegenden Fall beweist das objektive Tatgesche
hen, daß der A ngeklagte planm äßig  gehandelt hat. 
Bei Beginn seines Verbrechens h a t er die in der N acht 
von westlichen Sendern verbreiteten H etznachrichten 
über die konterrevolutionären Ereignisse in U ngarn  
gehört und sie am  nächsten M orgen seinen Kollegen 
w eitererzählt. In den folgenden N ächten aber h a t er 
die H etznachrichten nicht m ehr „zufällig“ abgehört, 
sondern bereits beim Einstellen des Rundfunks das Ziel 
verfolgt, diese N achrichten w eiterzuverarbeiten. In  die
sem vorsätzlichen Abhören der Meldungen m it dem vor
bedachten, konkreten Ziel, sie am anderen Tage, wie 
geschehen, w eiterzutragen, liegt die zum Tatbestand 
des § 19 Abs. 3 StEG gehörende P lanm äßigkeit des 
Handelns.
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D er A ngeklagte w ar seit Jah ren  ständiger H örer w est
licher Rundfunksender. In  vielen Fällen verbreitete er 
die gehörten H etznachrichten in Kreisen seiner Um 
gebung, hauptsächlich vor der Molkerei gegenüber an 
deren M ilchfahrern. Der Zeuge M olkereim eister F . wies 
den A ngeklagten w iederholt darauf hin, seine H etz
tä tig k e it einzustellen. D aran hielt sich der Angeklagte 
aber nicht, sondern verbreitete an den folgenden Tagen 
wiederum  H etznachrichten. So behauptete er: (wird 
ausgeführt).
A uf Grund dieser Feststellungen h a t das Bezirksge
rich t den A ngeklagten wegen Boykott- und K riegs
hetze — Verbrechen gegen A rt. 6 der V erfassung — 
zu einem Ja h r  und sechs M onaten Zuchthaus ver
urteilt.
Gegen dieses U rteil rich te t sich die Berufung des A n
geklagten. Sie konnte im  Ergebnis keinen E rfolg  haben.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
D er A ngeklagte h a t über einen längeren Zeitraum  
jede Gelegenheit wahrgenom m en, gegen andere Völker 
zu hetzen, den M ilitarism us zu verherrlichen, die 
A rbeiter-und-Bauern-M acht zu diffamieren und gegen 
staatliche E inrichtungen und gesellschaftliche O rgani
sationen sowie ihre F unktionäre zu hetzen. Aus dem 
objektiven Tatgeschehen geht eindeutig das Bestreben 
des A ngeklagten hervor, seine M itbürger gegen die 
M aßnahm en unserer R egierung und ih rer führenden 
S taa tsm änner einzunehmen, das V ertrauen  der Bevöl
kerung  an  der R ichtigkeit der Politik  der A rbeiter
klasse zu un tergraben  und die dem Frieden dienenden 
Bestrebungen der Völker herabzusetzen. Der Ange
k lag te h a t dem nach vorsätzlich staatsgefährdende P ro 
paganda und H etze betrieben (§ 19 Abs. 1 Ziff. 1 und 
2 StEG).
E ntgegen der A uffassung der V erteidigung is t die 
staatsfeindliche T ätigkeit des A ngeklagten aber auch 
als ein schwerer F all im Sinne des § 19 Abs. 3 StEG 
zu beurteilen. Der Berufung w ird zw ar darin  gefolgt, 
daß der A ngeklagte nicht planm äßig  gehandelt ha t 
(w ird ausgeführt).
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